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An den 
GKV-Spitzenverband 
 
nachrichtlich: 
Bundesministerium für Gesundheit 
 
Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene 
 
Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats 
 
nur per E-Mail 
 
 
 

Festlegungen gemäß § 31 Abs. 4 RSAV 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

anbei erhalten Sie die Bekanntgabe der Festlegungen gemäß § 31 Absatz 4 RSAV zu den 

für das Ausgleichsjahr 2012 zugrunde zu legenden Morbiditätsgruppen, zum Algorithmus für 

die Zuordnung der Versicherten zu den Morbiditätsgruppen, zum Regressionsverfahren zur 

Ermittlung der Gewichtungsfaktoren und zum Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Risi-

kozuschläge. Ergänzend übermitteln wir Ihnen eine ausführliche Dokumentation des Festle-

gungsprozesses. 

Da aufgrund des Gutachtens zur Evaluation des Jahresausgleichs 2009 die Krankheitsaus-

wahl für das Jahr 2012 ausgesetzt wurde, ist diese Festlegung im inhaltlichen Zusammen-

hang mit der am 30. Juni 2010 erfolgten Festlegung zu den im Ausgleichsjahr 2011 zu be-

rücksichtigenden Krankheiten zu sehen, welche  durch die technische Anpassung zum 

30.09.2011 zuletzt modifiziert wurde und deren Geltung für das Ausgleichsjahr 2012 weiter-

hin bestehen bleibt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Dr. Arndt 
 
 

Anlagen 

HAUSANSCHRIFT  F r i e d r i ch -E be r t -A l l e e  38  

  53 11 3  B o nn  

   

TEL  +49  (0 )  22 8  6 19  -  1 66 4  

FAX  +49  (0 )  22 8  6 19  -  1 84 1  

E-MAIL 

 

 Ruediger.Wittmann@bva.de 

 INTERNET  www.bundesversicherungsamt.de 

BEARBEITER(IN)  Rüdiger Wittmann 

   

DATUM  30. September 2011 

AZ  VII 2 - 5572.11 - 3076 - 2011 

(bei Antwort bitte angeben)  

Bundesversicherungsamt · Friedrich-Ebert-Allee 38 · 53113 Bonn  


